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Zur Aufdeckung der Ursachen und begünstigenden Bedingungen 
von Arbeitsschutzverletzungen

Bei Verletzungen des Arbeitsschutzes sind die Ursachen 
dafür nicht immer sofort erkennbar. Verschiedentlich 
werden Ursachen und begünstigende Bedingungen iden
tifiziert oder nebeneinandergestellt, ohne ihr Verhält
nis zu untersuchen. Unbestritten ist jedoch, daß die 
Ursachen und begünstigenden Bedingungen dieser 
Straftaten bereits im Ermittlungsverfahren exakt auf
gedeckt werden müssen; dies gewährleistet, daß alle 
weiteren staatlichen und gesellschaftlichen Maßnah
men tatsächlich wirksam werden, insbesondere in vor
beugender Hinsicht. Hierbei hat der Staatsanwalt die 
Untersuchungsorgane anzuleiten und zu unterstützen. 
Im folgenden sollen dazu einige Anregungen gegeben 
werden, die auf Untersuchungen von Strafverfahren im 
Bereich der Industrie (außer Bergbau) beruhen.
Zu einigen Ursachen
Bei den Arbeitsschutzverletzungen gibt es hinsichtlich 
der Täterpersönlichkeit und des Motivs des Handelns 
bzw. Unterlassens der Täter einige Besonderheiten. Bei 
den Beschuldigten sind in der Regel keine besonders 
schwierige Entwicklung bzw. Fehlentwicklung im El
ternhaus und in der schulischen Ausbildung, keine 
tatbezogenen Vorstrafen oder andere kriminelle Hand
lungen, kein asoziales Verhalten oder Arbeitsbummelei 
festzustellen. Ihr Verhalten innerhalb und außerhalb 
der Betriebe ist im allgemeinen vorbildlich.
Trotzdem wirken aber bei diesen Tätern alte Traditio
nen, Auffassungen und Anschauungen aus der kapita
listischen Gesellschaftsordnung nach. Das findet seinen 
Ausdruck in den verschiedensten schädlichen Auffas
sungen zum Arbeitsschutz, die das Verhalten der für 
den Arbeitsschutz Verantwortlichen bestimmen und 
unter bestimmten Bedingungen zu Verstößen gegen 
die gesetzlichen Bestimmungen führen. So ließen sich 
z. B. Täter von folgenden Auffassungen leiten:
— „Es ist bisher gut gegangen, es wird auch weiter gut 

gehen.“ (Diese Auffassung dominierte in den unter
suchten Verfahren).

— „Anleitung und Kontrolle ist nicht erforderlich, da die 
Kollegen ihre Arbeit schon richtig durchführen 
werden.“

— „Der Arbeitsschutz behindert die schnelle Beendi
gung der Arbeit.“

— „Bei Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften ver
dienen wir weniger Geld.“

Letztlich zeigen diese Auffassungen, daß die Einheit 
von Produktion und Gesundheits- und Arbeitsschutz 
verkannt wird.
Diese Besonderheiten mußten bei unseren Untersuchun
gen beachtet werden, um hinsichtlich der Ursachen1 
dieser Rechtsverletzungen nicht zu falschen Ergebnis
sen zu gelangen.
Die Untersuchungen ergaben auch, daß solche Auffas
sungen zur Herausbildung einer gewissen Bequemlich
keit gegenüber der Durchsetzung der Arbeitsschutzmaß
nahmen, ja, bis zur Gleichgültigkeit, Gedankenlosigkeit 
und Verantwortungslosigkeit und damit zur Gefähr
dung der Gesundheit der Werktätigen führen. Neben
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diesen Faktoren war weiterhin festzustellen, daß die 
Mißachtung von Disziplin und Ordnung, daß Routine
arbeit und Überheblichkeit geduldet werden, wobei oft
mals mehrere dieser Faktoren gepaart auftreten. Die 
subjektiven Faktoren — besonders die ideologischen 
und individuell-bewußtseinsmäßigen Faktoren — sind 
mithin von bestimmender Wirkung für die Rechtsver
letzungen im Arbeitsschutz.
Zu einigen begünstigenden Bedingungen 
Auf die Herausbildung der ideologischen und indivi
duell-bewußtseinsmäßigen Faktoren haben aber auch 
objektive Erscheinungen Einfluß. Im Vordergrund ste
hen hier die verschiedensten Mängel in der Leitungs
tätigkeit der Betriebe. Das trifft nicht nur auf die 
volkseigenen Betriebe, sondern in weit größerem Um
fang auf die Privat- und Handwerksbetriebe zu. Es 
beginnt bei der Vernachlässigung der gesetzlich gefor
derten Arbeitsschutzbelehrungen und setzt sich bis zu 
den Mängeln in der Arbeitsorganisation fort. Bei den 
Arbeitsschutzbelehrungen wurden folgende Mängel 
festgestellt:
— Sie werden formal durchgeführt;
— sie werden zwar erteilt, aber eine Übersicht über 

den anwesenden Personenkreis besteht nicht;
— sie werden unregelmäßig durchgeführt mit der Be

gründung, „daß ja immer wieder dasselbe gesagt 
wird“;

— sie werden ohne Anleitung und Kontrolle dem Bri
gadier überlassen, der sie aus ungenügender Kennt
nis nur oberflächlich erteilt.

Mangelhafte Arbeitsorganisation als Ausdruck einer 
schlechten Leitungstätigkeit trägt ebenfalls zu Verstö
ßen gegen die Arbeitsschutzanordnungen bei. Das fin
det seinen Niederschlag in sicherheitswidrigen Anwei
sungen der Leiter bei den durchzuführenden Arbeiten. 
Viele verantwortliche Wirtschaftsfunktionäre in den 
Betrieben sind nicht im Besitz des gern. §§ 8 Abs. 3 und 
15 ASchVO erforderlichen Befähigungsnachweises für 
den Arbeitsschutz. Damit wird eine weitere begünsti
gende Bedingung geschaffen, die in kausaler Beziehung 
zu den bereits genannten Ursachen steht.
Auch die ungenügende Abgrenzung der Verantwort
lichkeit führt dazu, daß sich die Betriebsleiter und die 
leitenden Mitarbeiter nicht für den Arbeitsschutz in 
ihrem Arbeitsbereich verantwortlich fühlen; hierdurch 
wird ebenfalls die Verletzung von Arbeitsschutz
anordnungen begünstigt.
Neben den bisher genannten wirken aber noch weitere 
Faktoren auf die falsche Einstellung der Täter zum 
Arbeitsschutz ein, wie:
— das Fehlen von speziellen Arbeitsschutzinstruktio

nen im Betrieb;
— Unkenntnis der einschlägigen Arbeitsschutzanord

nungen.
Weiterhin ergaben die Untersuchungen, daß die staat
lichen, betrieblichen und gesellschaftlichen Organe des 
Arbeitsschutzes ihrer Anleitungs- und Kontrolltätigkeit 
auf dem Gebiete des Arbeitsschutzes nicht oder nur 
ungenügend nachkommen. Die Durchsetzung des Ar
beitsschutzes unterliegt in dem Betrieb häufig keiner 
exakten Kontrolle. Besonders die Anleitung und Kon
trolle der mittleren Lenkungskräfte reicht häufig nicht 
aus. Richtige Maßnahmen zur Gewährleistung des Ar
beitsschutzes und zur weiteren Entwicklung der tech-


